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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a eine 

Entscheidung zur Gewerblichkeit der Verwertung von Markenrechten 

und einen wichtigen Hinweis zu den Neuerungen im Elektronischen 

Rechtsverkehr ab dem 1. Januar 2022.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen  
 

 

 



Die Verwertung von Markenrechten und 

Interdomains stellt eine gewerbliche Tätigkeit dar  

Die Verwertung von Markenrechten und Internetdomains stellt eine 

gewerbliche Tätigkeit dar mit der Folge, dass in diesem Bereich erzielte 

Verluste einkommensteuerlich zu berücksichtigen sind. Dies hat der 13. 

Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 15. September 2021 

(Az. 13 K 3818/18 E) entschieden. 

Der Kläger ließ seit dem Jahr 1998 Markenrechte auf Vorrat gegen 

Zahlung einer entsprechenden Gebühr auf seinen Namen eintragen, die 

er an potentielle Interessenten verkaufen wollte. Er entwickelte 

außerdem neue Markennamen, ließ diese schützen und erwarb in 

einigen Fällen auch die dazu passende Internetdomain. Nach den 

Vorstellungen des Klägers sollten ihm Interessenten die 

entsprechenden Markenrechte und Internetdomains abkaufen, um 

diese selbst zu nutzen. Er erwartete, dass etwaige Interessenten 

aufgrund einer Registeranfrage von den entgegenstehenden Rechten 

des Klägers erfahren und dann mit ihm in Verkaufsverhandlungen 

eintreten würden. Der Kläger aktvierte die Aufwendungen für die 

Sicherung der Markenrechte als immaterielle Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens. Für die Jahre 1999 bis 2007 berücksichtigte das 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_3818_18_E_Urteil_20210915.html


Finanzamt Einkünfte aus der Verwertung von Markenrechten nebst 

Domains. Vor dem Hintergrund, dass Markenrechte im Allgemeinen 

nach zehn Jahren erlöschen, sofern sie nicht entgeltlich verlängert 

werden, entschloss sich der Kläger im Jahr 2009 dazu, die auslaufenden 

Markenrechte nicht zu verlängern. Für die Jahre 2009 und 2010 

ermittelte der Kläger ausgehend von den jeweiligen Buchwerten der 

Markenrechte und Domains Anlagenabgänge und gab in seinen 

Einkommensteuererklärungen Verluste aus seiner Tätigkeit an. 

Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der erklärten Verluste ab mit 

der Begründung, dass die Tätigkeit der Verwertung von Markenrechten 

nebst Domains keine gewerbliche Tätigkeit darstelle. Es fehle seit 

Ankauf der Schutzrechte an einer Beteiligung am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr, da der Kläger eine Kontaktaufnahme seiner 

potentiellen Kunden erwarte. Mit seiner hiergegen erhobenen Klage 

machte der Kläger insbesondere geltend, dass er mit 

Gewinnerzielungsabsicht tätig gewesen sei und sich marktgerecht 

verhalten habe. 

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgegeben. 

Die Verluste aus der Tätigkeit der Verwertung von Markenrechten nebst 

Domains seien zu berücksichtigen, da es sich bei der Tätigkeit des 

Klägers um eine gewerbliche Tätigkeit gehandelt habe. Der Kläger habe 



die Tätigkeit selbstständig und nachhaltig ausgeübt. Er habe sich auch 

am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt. Dem stehe nicht 

entgegen, dass er die Übertragung der zu seinen Gunsten 

eingetragenen Markenrechten nicht am Markt beworben habe, denn 

nach dem in den Streitjahren bestehenden Markenrecht wäre dies für 

eine Verwertung der vom Kläger erlangten formalen Registereintragung 

hinderlich gewesen. Es habe gerade zum Geschäftskonzept des 

Klägers gehört, den Eindruck zu erwecken, er habe sich aufgrund eines 

entsprechenden Angebots des Interessenten nunmehr zur Veräußerung 

einer von ihm genutzten Marke entschlossen. Der Kläger habe auch mit 

Gewinnerzielungsabsicht gehandelt . Die von ihm ausgeübte Tätigkeit 

sei schließlich auch nicht der privaten Vermögensverwaltung 

zuzuordnen. Dabei seien die allgemeinen Grundsätze zu Grunde legen, 

die sich am „Bild des Handels“ und des „produzierenden Unternehmers“ 

orientierten. Danach spreche entscheidend für eine Gewerblichkeit der 

Tätigkeit des Klägers, dass er die Markenrechte nicht bloß an- und 

verkauft, sondern diese durch Registereintragung selbst geschaffen 

habe. Dadurch sei er „produzentenähnlich“ tätig gewesen. Die Tätigkeit 

des Klägers sei auch nicht auf eine langfristige Fruchtziehung angelegt 

gewesen, sondern auf eine Generierung von Erträgen durch möglichst 



kurzfristige Übertragung der zu seinen Gunsten eingetragenen 

Markenrechte auf Dritte. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zur Fortbildung des 

Rechts zugelassen.  

Mieterabfindungen können Herstellungskosten 

darstellen  

Mit Urteil vom 12. November 2021 (Az. 4 K 1941/20 F) hat der 4.Senat 

des Finanzgerichts Münster entschieden, dass an Mieter gezahlte 

Abfindungen für die vorzeitige Räumung der Wohnungen zum Zweck 

der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen zu 

anschaffungsnahem Herstellungsaufwand führen. 

Die Klägerin ist eine GbR, deren Gesellschaftszweck die Vermietung 

von Grundstücken ist. Im Jahr 2016 erwarb sie eine denkmalgeschützte 

Immobilie mit vier Wohnungen für 1,2 Mio. €, die sie in den folgenden 

zwei Jahren für 615.000 € renovierte. Vom Kaufpreis entfielen 836.818 

€ auf das Gebäude. Um die früheren Mieter zum vorzeitigen Auszug zu 

bewegen und die Renovierungsarbeiten dadurch einfacher zu gestalten, 

zahlte die Klägerin Mieterabfindungen von insgesamt 35.000 €. Diesen 

Betrag machte sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/4_K_1941_20_F_Urteil_20211112.html


Das Finanzamt behandelte die Abfindungen dagegen als 

anschaffungsnahe Herstellungskosten. 

Der 4. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. Die 

Mieterabfindungen seien gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG als 

anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln. Der Wortlaut 

dieser Vorschrift sei so gefasst, dass als Aufwendungen „für“ 

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur 

Baukosten im technischen Sinne in Betracht kämen. Vielmehr reiche ein 

unmittelbarer Zurechnungs- bzw. Veranlassungszusammenhang zu der 

baulichen Maßnahme aus. 

Für dieses weite Verständnis spreche der Sinn und Zweck der 

Vorschrift, wonach die Renovierung einer Immobilie unmittelbar nach 

deren Erwerb steuerlich mit dem Erwerb einer bereits renovierten und 

damit teureren Immobilie gleichgestellt werden solle. Im letztgenannten 

Fall hätten sich vom Verkäufer zum Zweck der Renovierung getragene 

Mieterabfindungen in einem höheren Kaufpreis niedergeschlagen. Wäre 

eine Differenzierung danach erforderlich, ob Aufwendungen unmittelbar 

für eine bauliche Maßnahme aufgewendet werden, könne der mit der 

typisierenden Regelung verfolgte Zweck der Rechtsvereinfachung und -

sicherheit nicht erreicht werden. 



Diese Auslegung stehe auch mit der Systematik weiterer gesetzlicher 

Regelungen in Einklang. Dem Herstellungskostenbegriff nach § 6 Abs. 

1 Nr. 1 EStG, § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB liege ebenfalls ein weites 

Verständnis zugrunde. Insoweit sei geklärt, dass Abstandszahlungen an 

Mieter zur vorzeitigen Räumung einer Immobilie mit dem Ziel einer 

Neubebauung zu den Herstellungskosten des neuen Gebäudes zählten. 

Hierfür spreche auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Abs. 1 Nr. 1a 

EStG, wodurch eine frühere Verwaltungsvorschrift gesetzlich 

festgeschrieben worden sei. Diese Verwaltungsvorschrift habe eine 

Typisierung des Herstellungsfalls der wesentlichen Verbesserung 

enthalten, sodass die Grundsätze zum Herstellungskostenbegriff auch 

bei anschaffungsnahem Aufwand anzuwenden seien. 

Unter Einbeziehung der weiteren Renovierungskosten sei die im Gesetz 

genannte 15%-Grenze in Bezug auf die Anschaffungskosten des 

Gebäudes überschritten. Die Abfindungen seien auch unmittelbar durch 

die Renovierungsmaßnahmen veranlasst, weil diese durch den Auszug 

der Mieter schneller und einfacher durchzuführen gewesen seien. 

Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage die 

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  



Vortragsfähiger Gewerbeverlust einer GmbH geht 

anteilig auf atypisch stille Gesellschaft über  

Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 5. 

November 2021 (Az. 14 K 2364/21 G,F) entschieden, dass der für eine 

GmbH festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust auf eine atypisch 

stille Gesellschaft übergeht, soweit die GmbH an ihr beteiligt ist. 

Die Klägerin ist eine GmbH, die ein Bauunternehmen betreibt und als 

„Inhaberin des Handelsgewerbes mit zwei still beteiligten 

Gesellschaftern“ klagt. Durch die stille Beteiligung der beiden 

Gesellschafter am Handelsgewerbe der GmbH ist zum 1. Januar 2010 

eine atypisch stille Gesellschaft entstanden. Für die GmbH war auf den 

31. Dezember 2009 ein vortragsfähiger Gewerbeverlust nach § 10a 

GewStG von knapp 500.000 € festgestellt worden. 

Das Finanzamt lehnte es ab, diesen Gewerbeverlust auf die atypisch 

stille Gesellschaft zu übertragen. Lediglich auf Ebene der GmbH könne 

der Verlust vorgetragen werden. Demgegenüber machte die Klägerin 

geltend, dass die Verluste insoweit auf die atypisch stille Gesellschaft zu 

übertragen seien, als die GmbH als Inhaberin des Handelsgeschäfts an 

dieser beteiligt sei. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/14_K_2364_21_G_F_Urteil_20211105.html


Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgegeben. 

Der zum 31. Dezember 2009 für die GmbH festgestellte Verlust sei 

anteilig mit dem auf sie entfallenden Gewerbeertrag der atypisch stillen 

Gesellschaft zu verrechnen. 

Die zunächst erforderliche Unternehmeridentität liege in Bezug auf die 

GmbH vor. Die Einbringung des Betriebs einer Kapitalgesellschaft in 

eine Personengesellschaft (bzw. atypisch stille Gesellschaft) stelle 

insoweit gerade keinen Unternehmerwechsel dar. Die 

Personengesellschaft sei zwar Schuldnerin der Gewerbesteuer, 

Unternehmer ihres Betriebs seien aber ihre Gesellschafter. Lediglich in 

Bezug auf die beiden eingetretenen stillen Gesellschafter liege ein 

partieller Unternehmerwechsel vor. 

Darüber hinaus liege auch die erforderliche Unternehmensidentität vor. 

Der vormals von der GmbH ausgeübte Gewerbebetrieb 

(Bauunternehmen) sei identisch mit dem Gewerbebetrieb der atypisch 

stillen Gesellschaft. Dieser sei im Ganzen übergegangen. Die atypisch 

stillen Gesellschafter hätten sich ausnahmslos am gesamten 

Handelsgewerbe der GmbH beteiligt. Dies zeige sich insbesondere 

daran, dass die GmbH Inhaberin des Handelsgewerbes geblieben sei 

und auch als solche geklagt habe. 



Der Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung 

zugelassen. Diese ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IV 

R 25/21 anhängig. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer  

Ist eine an einen Soldaten der britischen Streitkräfte gezahlte 

Abfindung nach DBA steuerfrei bzw. unterliegt sie dem 

Progressionsvorbehalt? (Urteil vom 28. Oktober 2021, Az. 8 K 939/19 

E, Rev.-Az. BFH: I R 48/21) 

Zum Zeitpunkt der Berücksichtigung eines Auflösungsverlustes 

nach § 17 EStG, wenn noch ein Zivilprozess über eine als 

nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigende 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_939_19_E_Urteil_20211028.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_939_19_E_Urteil_20211028.html


Bürgschaftsforderung schwebt (Urteil vom 3. November 2021, Az. 13 

K 3187/19 E,F)  

Gewerbesteuer  

Sind Aufwendungen für die Teilnahme an Messen als Miet- und 

Pachtzinsen zum Gewerbeertrag hinzuzurechnen? (Urteil vom 3. 

November 2021, Az. 13 K 1122/19 G, Rev.-Az. BFH: III R 35/21)  

Erbschaft-/Schenkungsteuer   

Wie bemisst sich der Erwerb bei der schenkweisen Übertragung 

einer Leibrentenversicherung gegen Einmalbetrag mit sofort 

beginnender Rentenzahlung und Beitragsrückgewähr bei Tod? 

(Urteil vom 27. Oktober 2021, Az. 3 K 799/20 Erb) 

Zur Besteuerung der Auszahlung einer Todesfallleistung aus einer 

Rentenversicherung mit sofort beginnender Rente, die von der 

Erblasserin zu Lebzeiten unter Nießbrauchsvorbehalt an die 

spätere Erbin übertragen worden war (Urteil vom 27. Oktober 2021, 

Az. 3 K 1409/20 Erb)  

Schenkungsteuer/Verfahrensrecht  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_3187_19_E_F_Urteil_20211103.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_3187_19_E_F_Urteil_20211103.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_1122_19_G_Urteil_20211103.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_799_20_Erb_Urteil_20211027.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_1409_20_Erb_Urteil_20211027.html


Kann ein Antrag auf Optionsverschonung noch wirksam gestellt 

werden, wenn eine bestandskräftige Steuerfestsetzung nach § 175 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO geändert wird? (Urteil vom 27. Oktober 2021, 

Az. 3 K 2817/20 Erb)  

Umsatzsteuer/Verfahrensrecht  

Kann sich eine Organgesellschaft auf das Vorliegen einer 

Organschaft berufen, wenn die Steuerfestsetzung gegenüber dem 

Organträger nicht mehr geändert werden kann? (Urteil vom 2. 

November 2021, Az. 15 K 2736/18 U)  

Kindergeld/Verfahrensrecht  

Zur sachlichen Zuständigkeit des sog. Inkasso-Service für den 

Erlass von Haftungsbescheiden gegenüber den Erben des 

Rückzahlungsverpflichteten (Urteil vom 2. November 2021, Az. 1 K 

3623/20 AO, Rev.-Az. BFH: XI R 34/21)  

Kindergeld  

Zur Berücksichtigung eines von einem Diplom-Finanzwirt (FH) 

aufgenommenen Studiums „Master of Laws Wirtschafts- und 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_2817_20_Erb_Urteil_20211027.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/15_K_2736_18_U_Urteil_20211102.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/1_K_3623_20_AO_Urteil_20211102.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/1_K_3623_20_AO_Urteil_20211102.html


Steuerrecht“ bei gleichzeitiger Tätigkeit als Finanzbeamter (Urteil 

vom 25 Oktober 2021, Az. 9 K 976/21 Kg)  

 

 

 

 

In eigener 

Sache  
 

 

 

Wichtiger Hinweis: Neuerungen im Elektronischen 

Rechtsverkehr ab 2022  

Ab dem 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze und deren 

Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die 

durch Rechtsanwält*innen, Behörden oder juristische Person des 

öffentlichen Rechts eingereicht werden, als elektronisches Dokument 

an das Gericht zu übermitteln. Damit besteht ab dem 1. Januar 2022 für 

Rechtsanwält*innen die Pflicht zur aktiven Nutzung ihres beA (§ 52d 

Satz 1 FGO). Konkret bedeutet dies, dass Klagen, Anträge und 

Prozesserklärungen nur noch auf elektronischem Weg wirksam 

eingereicht werden können. Eine nach dem 1. Januar 2022 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/9_K_976_21_Kg_Urteil_20211025.html


ausschließlich per Fax eingereichte Klage eines Rechtsanwalts bzw. 

einer Rechtsanwältin wäre unzulässig. Dasselbe gilt für 

Prozesserklärungen von Behörden. Von dieser Pflicht sind hingegen 

Naturalkläger*innen nicht betroffen. 

Steuerberater*innen sind für 2022 ebenfalls grundsätzlich noch nicht 

betroffen. Für diese war als sicherer Übermittlungsweg bislang allein ein 

absenderbestätigtes De-Mailpostfach (§ 52a Abs. 4 Nr. 1 FGO) 

vorgesehen. Über ein solches Postfach verfügen allerdings kaum 

Steuerberater*innen, da hierüber keine Kommunikation mit den 

Finanzämtern möglich ist. Zudem ist die Einrichtung und Nutzung eines 

qualifizierten De-Mailpostfachs berufsrechtlich nicht verpflichtend. Für 

2023 ist allerdings die Inbetriebnahme eines besonderen 

Steuerberaterpostfachs durch die Bundessteuerberaterkammer 

geplant, dessen Nutzung dann (berufsrechtlich) verpflichtend sein wird 

(wie beim beA für Rechtsanwält*innen). Mit Inbetriebnahme des 

besonderen Steuerberaterpostfachs werden sämtliche 

Steuerberater*innen flächendeckend ab dem 1. Januar 2023 zur aktiven 

Nutzung im Finanzgerichtsprozess verpflichtet sein. Insoweit können 

Steuerberater*innen nach derzeitigem Gesetzes- und Planungsstand 

mit den Finanzgerichten (nur) noch in 2022 außerhalb des 

Elektronischen Rechtsverkehrs kommunizieren, d.h. Telefax, 



Computerfax oder Briefpost sind auch bei Steuerberater*innen ein 

Auslaufmodell.  

Das Newsletter-Team des Finanzgerichts Münster wünscht allen 

Leser*innen 

ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue 

Jahr 2022!  

 

Quelle:FG Münster 
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jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 
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http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/newsletter/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/nrwe2/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/nrwe2/index.php
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/Revisionsverfahren/index.php


Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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